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Bildmaterial: GeoBasis-DE/BKG (© 2009) via Google Satellite | Maßstab: 1:12.500

PRÄAMBEL
Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches 
(BauGB), der §§ 80 und 84 der Niedersächsischen Bauordnung 
(NBauO) und des § 58 Abs. 2 Nr. des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), hat der Rat der 
Gemeinde Sassenburg diesen Bebauungsplan "Rohrwiesen II", 
zugleich 2. Änderung des Bebauungsplans "Rohrwiesen" 
bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen 
Festsetzungen als Satzung beschlossen.

Sassenburg, den ….. ….. 20…..

………………………………
 Siegel  Der Bürgermeister

VERFAHRENSVERMERKE

Beteiligung der Öffentlichkeit

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB fand in der Zeit vom 02.11.2020 bis 02.12.2020 
einschließlich statt.

Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB hat in der Zeit 
14.02.2023 bis 17.03.2023 einschließlich stattgefunden.

Sassenburg, den ….. ….. 20…..

  ………………………………
 Siegel      Der Bürgermeister

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Sassenburg hat den Bebauungsplan 
bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen 
Festsetzungen nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 
2 und § 4 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 13.04.2023 als 
Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung einschließlich 
Umweltbericht beschlossen.

Sassenburg, den ….. ….. 20…..

 ………………………………
 Siegel     Der Bürgermeister

Rechtskraft

Im Amtsblatt für den Landkreis Gifhorn ist gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB am ….. ….. 20….. bekannt gemacht worden, dass die 
Gemeinde Sassenburg diesen Bebauungsplan Rohrwiesen II“, 
zugleich 2. Änderung des Bebauungsplans „Rohrwiesen“  
beschlossen hat.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Rohrwiesen 
II“, zugleich 2. Änderung des Bebauungsplans „Rohrwiesen“ in 
Kraft.

Sassenburg, den ….. ….. 20…..

………………………………
                Der Bürgermeister

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Sassenburg hat in 
seiner Sitzung am 16.07.2015 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Rohrwiesen II“, zugleich 2. Änderung des 
Bebauungsplans „Rohrwiesen“ beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in der zur 
Zeit gültigen Fassung am 23.10.2020 ortsüblich bekannt gemacht 
worden.

Sassenburg, den ….. ….. 20…..

          ………………………………
 Siegel     Der Bürgermeister

Ausfertigungsvermerk

Der Bebauungsplan „Rohrwiesen II“, zugleich 2. Änderung des 
Bebauungsplans „Rohrwiesen“ wird hiermit ausgefertigt.

Sassenburg, den ….. ….. 20…..

         ………………………………
       Der Bürgermeister

PLANGRUNDLAGE
Kartengrundlage: Automatisierte Liegenschaftskarte
Gemeinde Sassenburg | Gemarkung Triangel
Flur: verschieden | Maßstab: 1:1.000
Herausgeber: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2020

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatas-
ters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen
sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom ... .
... . 20....). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der
baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit
der neu zu bildenden grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei
möglich.

Gifhorn, den ….. ….. 20…..

    ..………….………………………………
Öffentl. bestellter Vermessungsingenieur, Unterschrift

BEARBEITUNG
Der Bebauungsplan Rohrwiesen II“, zugleich 2. Änderung des
Bebauungsplans „Rohrwiesen“ wurde ausgearbeitet von:

Amtshof Eicklingen Planungsgesellschaft Mbh & Co. KG
Mühlenweg 60
29358 Eicklingen

Eicklingen, den ….. ….. 20…..
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           Planverfasser
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13.1.
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Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB,
§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

Eingeschränkte
Gewerbegebiete
(§ 8 BauNVO)

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung

Überführender Verkehrsweg,
Notzuwegung

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Flächen für Versorgungsanlagen, für die
Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie
für Ablagerungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Versorgungs-
anlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie
für Ablagerungen

Elektrizität

Telekommunikation

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

oberirdisch

unterirdisch

Wasserflächen und Flächen für die
Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 4 BauGB)

Straßenseitengraben

Flächen für die Landwirtschaft und Wald
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Wald

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und Entwicklung von
Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6
BauGB)

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung der Flächen für
Nutzungsbeschränkungen oder
für Vorkehrungen zum Schutz
gegen schädliche Umwelt-
einwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissions-
schutzgesetzes,
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4
BauGB)

Grenze des räumlichen
Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

PLANZEICHENERKLÄRUNG

9.

9.

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Grünflächen

Straßenbegleitgrün

10.1. Wasserflächen

15.5.
Mit Geh-, Fahr- und
Leitungsrechten zu
belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs.
6 BauGB)

Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2020

Lage der externen Kompensationsfläche

Umwandlung Acker zu extensiv
genutztem Grünland und Anlage von
zwei Blänken á 500 m²

ca. 2,77 ha,
Gemarkung Neudorf-Platendorf,
Flur 4, Flurstück 2/65

Lage der externen Kompensationsfläche nordwestlich von Neudorf-Platendorf ©

Maßnahmenfläche Kiebitz (externe Kompensationsfläche)

0,8 a
GH max.
16,50 m

Beispiele für Festsetzungen in der Nutzungsschablone

GEe Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl | abweichende Bauweise

maximale Gebäudehöhe

LEK tags 54 dB(A)
/ nachts 39 dB(A) Lärmemissionskontingenten (Höchstwerte)
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